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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 6. März 1990, 

Nr. 5112/J-NR/1990, "Umweltgefährdung von 

Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindig

keit von unter 30 km/hIt 

Ihre Fragen 

SIOIIAB 
1990 -05- lJ 7 

zu SII;, IJ 

"Erblicken Sie in der derzeitigen gesetzlichen Situation, 
derzufolge Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von 

unter 30 km/h von reiner jährlich wiederkehrenden UberprUfung 

ausgenommen sind, eine m~gliche Gefahrenquelle fUr Umwelt

folgeschäden?" 

"Wenn ja, 

a) welche Maßnahmen werden Sie setzen, um diesen offensicht

lichen Mißstand zu beseitigen und 

b) werden Sie gegebenenfalls eine Novellierung des KFG in die 

Wege leiten?" 

"Wenn nein, warum nicht?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Nach § 55 Abs. 1 lit. 9 KFG 1967 unterliegen andere als land

wirt~chaftliche selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit einer 

Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h der wieder

kehrenden überprUfung. 

FUr diese Einschränkung der UberprUfungspflicht war nicht 

zuletzt im Verkehrsausschuß des Nationalrates bei der Be

ratung des Gesetzesentwurfes maßgebend, daß diese der ge

werblichen oder industriellen Verwendung dienenß.n A~beits-
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maschinen erf~hrungsgemäß einer fachlich geschulten Hand

habung und Betreuung unterliegen, die schon im Hinblick auf 

den meist beträchtlichen volert dieser Fahrzeuge um deren In

standhaltung besorgt sind. Hiezu kommt, daß durch die geringe 

Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge der Aufwand für die Ein

bringung in Prlifstellen hoch ist und sich vor allem bei 

Beförderungen durch Verladung zusätzliche Verkehrsbe

lastungen ergeben. 

Da seit dem Bestehen dieser Regelung (1967) keine Umstände 

bekannt geworden sind, die im Hinblick auf die Verkehrs- und 

Betriebssicherheit eine Änderung der bestehenden Vorschriften 

notwendig machen, sind einschlägige Maßnahmen riichtvor

gesehen. 

Wien, am ". Mai 1990 
Der Bundesminister 
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